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 Veröffentlicht am 28.05.1979

Norm

StGB §167 Abs3

Rechtssatz

Dem Täter ist tätige Reue auch dann zuzubilligen, wenn er im Zeitpunkt der Selbstanzeige eine Handlung setzt -

vorliegend Einverständnis mit der Verrechnung des gesamten Schadens mit dem Lohnguthaben des Täters bei der

geschädigten Firma -, die einem effektiven Erlag gleichkommt.
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